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Thusbaß 
1. Bürgermeister 

 Klinginger 
Schriftführer/in 

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Prutting 

 

 

 

Sitzungsdatum: Dienstag, 08.09.2020 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 22:30 Uhr 
Ort: im Pruttinger Dorfstadl, Am Sportplatz 1 

 

 

Sämtliche 15 Mitglieder  des Gemeinderates Prutting 

waren ordnungsgemäß eingeladen.  

  Vorsitzender war: 1. Bürgermeister Johannes Thusbaß 

  Schriftführer/in war: Daniela Klinginger 
 

Anwesenheitsliste 

1. Bürgermeister 

Thusbaß, Johannes    

Mitglieder des Gemeinderates 

Brunner, Peter    
Bucher, Agnes    
Harster, Sebastian    
Huber, Mathias, Dr.    
Linner, Petra    
Maier, Hans    
Nour-El-Din, Rainer    
Schäffner, Markus    
Schmid, Franz-Josef    
Schöne, Stefan    
Stein, Barbara, Kreisrätin    
Vorderhuber, Christoph    
Wimmer, Mathias    
Wimmer, Tobias    

Schriftführer/in 

Klinginger, Daniela    

Verwaltung 

Plankl, Georg    
 

Abwesende und entschuldigte Personen: 
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1. Bürgermeister 
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Tagesordnung 
 

1. Hochwasser in Prutting 2020 sowie in den Jahren 2013 und 2000; Nachbesprechung mit den 
Einsatzleitern sowie weitere Vorgehensweise 

 

   

2. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28.07.2020  
   

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, für die die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind gemäß Art. 52 Abs. 3 GO 

 

   

4. Kenntnisgabe an den Gemeinderat über Angelegenheiten der laufenden Verwaltung  
   

5. Bekanntgabe an den Gemeinderat von durch den Ersten Bürgermeister getroffenen dringlichen 
Anordnungen und Besorgung von unaufschiebbaren Geschäften 

 

   

6. Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung eines bestehenden Milchviehstalles in Bamham, 
Flur Nr. 2679 mit Antrag auf Abweichung bezüglich den Abstandsflächen 

 

   

7. Kindergarten Mariä Himmelfahrt Prutting - Sachstand zum Gebäudeistzustand nach einer 
Besichtigung durch den Bau-, Entwicklungs- und Umweltausschuss, weiteres Vorgehen 

 

   

8. Schülerbeförderung - Bekanntgabe des Ergebnisses der Schulbusstreckenabfahrt am 
21.07.2020 durch den Geschäftsleiter Georg Plankl 

 

   

9. 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich "Nendlberg" - 
Teilrücknahme der Genehmigung; Klageerhebung 

 

   

10. 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Gebiet "Wolkering, 
Finkenweg"; Änderungsbeschluss 

 

   

11. Neubaugebiet "Prutting, Nördlich der Forststraße"; Beschränkte Ausschreibung 
Erschließungsarbeiten; Ergebnis der Submission 

 

   

12. 13. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Bad Endorf für das Gebiet "Antwort 
Süd"; Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger öffentlicher Belange 

 

   

13. Satzung des Marktes Bad Endorf zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 für das Gebiet 
"Antwort"; Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger öffentlicher Belange 

 

   

14. 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 "Söchtenau - Mitte" der Gemeinde Söchtenau: 
Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger öffentlicher Belange 

 

   

15. Vollzug der Wassergesetze; Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das 
Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser aus dem Brunnen Sonnen auf dem Grundstück 
Flur Nr. 2515, sowie auf Ausweisung eines Wasserschutzgebietes 

 

   

16. Gemeindeverwaltung Prutting; Grundsatzbeschluss für die bauliche Erweiterung des Rathauses 
durch einen Anbau 

 

   

17. Straßenbeleuchtung; Austausch alter Leuchtmittel durch LEDs - Contractingangebot  
   

18. Schaukästen - Geschenk von Gewerbeverein Prutting e.V.  
   

19. Rechnungsanweisungen  
   

20. Grundstücksverträge  
   

21. Errichtung eines Waldkindergartens  
   

22. Bekanntgaben des Ersten Bürgermeisters  
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Thusbaß 
1. Bürgermeister 

 Klinginger 
Schriftführer/in 

 

Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
Herr Thusbaß stellt die ordnungsgemäße Ladung der Gemeinderatsmitglieder sowie die 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Herr Thusbaß erkundigt sich nach Einwänden 
gegen die Tagesordnung, es liegen keine vor. 
 
 

1. 
Hochwasser in Prutting 2020 sowie in den Jahren 2013 und 2000; 
Nachbesprechung mit den Einsatzleitern sowie weitere Vorgehensweise 

 
Zur Sitzung erschienen sind: 
- Erster Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prutting Nikolaus Schied  
- Ehemaliger Erster Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prutting Franz 

Hochhäuser (jetzt: Kreisbrandinspektor) 
- stellvertretender Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prutting und Alexander 

Zehrer 
 
Erster Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prutting und Einsatzleiter Nikolaus 
Schied berichtet vom Hochwasser am 04.08.2020. 
 
Ehemaliger Erster Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prutting Franz 
Hochhäuser (jetzt: Kreisbrandinspektor) berichtet vom bisher schlimmsten Hochwasser im 
Jahre 2000 in Prutting. 
 
2. Bürgermeister Dr. Mathias Huber informiert den Gemeinderat über ein Gespräch mit Herrn 
Geisenhofer vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. Bei einem Zuschussantrag für 
Hochwasserschutzmaßnahmen bis 31.12.2020 wäre ein Zuschuss bis zu 75 % möglich. 
Für den Zuschuss muss eine Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim erfolgen. 
 
Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß zeigt dem Gemeinderat einen Ausschnitt aus dem 
Generalentwässerungsplan der SAK Ingenieurgesellschaft mbH, Traunstein. Folgende 
Hochwasserschutzmaßnahmen aus der Hochwasserstudie der SAK sollten bis Frühjahr 2021 
umgesetzt werden: 
- Variante 1: Wallbergdamm (Erhöhung Feldstraße), Bamham (kleine Lösung) 
- Variante 2: Alter Sportsplatz, Prutting (Premium- / große Lösung) 
Hierzu sind zunächst durch den Ersten Bürgermeister Gespräche mit den Eigentümern / 
Pächtern zu führen und anschließend Gestattungsverträge zu schließen. Die betroffenen 
Landwirte sind zu entschädigen. 
Noch im Herbst 2020 sollte ein Hochwasserschutzumsetzungskonzept (Variante 1 und / oder 2) 
erarbeitet werden. Die Variantenauswahl durch den Gemeinderat ist dann erst anschließend 
möglich. 
 
Gemeinderat Peter Brunner bittet zu beachten, dass das Oberflächenwasser von 
Neubaugebieten an Ort und Stelle versickert und nicht in das Mösl eingeleitet wird. 

Kenntnisnahme 
 
 

2. 
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
28.07.2020 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting genehmigt die Niederschrift der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 28.07.2020. 
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Die Abstimmung erfolgt aufgrund damaliger Abwesenheit ohne die Dritte Bürgermeisterin Agnes 
Bucher. 

14 : 0 
 
 

3. 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, für die die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind gemäß Art. 52 Abs. 3 GO 

 
Nichtöffentliche Gemeinderatssitzung am 28.07.2020 
 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich 
"Nendlberg" sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 "Nendlberg"; 
Gemeinderatsbeschlüsse zum weiteren Vorgehen 
 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich 
"Nendlberg" 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting beschloss, dass aufgrund der von der Gemeinde 
Prutting eingereichten Klage gegen den Bereich der Teilversagung die 17. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich "Nendlberg" nicht durch 
Bekanntmachung der Teilgenehmigung des Landratsamtes Rosenheim vom 08.04.2020 
wirksam gemacht (d. h. somit auch nicht für den bereits genehmigten Teilbereich der Änderung) 
wird. Für die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich 
"Nendlberg" wird somit das Ergebnis bzw. der Abschluss des Klageverfahrens abgewartet. 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 "Nendlberg" 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting beschloss, das weitere Verfahren bezüglich dem 
Bebauungsplan Nr. 39 „Nendlberg“ auszusetzen, bis das Klageverfahren bezüglich der 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes Prutting im Bereich "Nendlberg" abgeschlossen 
wurde. 

Kenntnisnahme 
 
 

4. 
Kenntnisgabe an den Gemeinderat über Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO 

 
Für folgendes Bauvorhaben wurde eine Isolierte Abweichung in Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 
BayBO zugelassen (§ 11 Abs. 2 Nr. 4 d GeschO): 
 
- Antrag auf Isolierte Befreiung zur Errichtung eines Carports mit Geräteraum auf Flurstück 

Nr. 115/8 am Gewerbering in Prutting 
Kenntnisnahme 

 
 
Für folgendes Bauvorhaben erfolgte die Abgabe der Erklärung nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 BayBO 
(§ 11 Abs. 2 Nr. 4 a Alt. 1 GeschO): 
 
- Teilnutzungsänderung der Büro- und Sozialräume des bestehenden Gewerbegebäudes 

durch Einbau einer Wohnung "die dem Betrieb dient" auf Flurstück Nr. 115/8 am 
Gewerbering in Prutting 

Kenntnisnahme 
 
 



Seite 5 
 

   

Thusbaß 
1. Bürgermeister 

 Klinginger 
Schriftführer/in 

 

Für folgendes Bauvorhaben erfolgte die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO (§ 11 Abs. 
2 Nr. 4 a Alt. 2 GeschO): 
 
- Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage auf Flur Nr. 280/25, Am Queracker in 

Prutting 
Kenntnisnahme 

 
 

5. 

Bekanntgabe an den Gemeinderat von durch den Ersten Bürgermeister 
getroffenen dringlichen Anordnungen und Besorgung von unaufschiebbaren 
Geschäften nach Art. 37 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) bzw. § 13 Abs. 
1 Nr. 7 der Geschäftsordnung 

 
Nach Art. 37 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) bzw. § 13 Abs. 1 Nr. 7 der 
Geschäftsordnung für den Gemeinderat Prutting der Gemeinde Prutting ist der Erste 
Bürgermeister befugt, an Stelle des Gemeinderats dringliche Anordnungen zu treffen und 
unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen.  
 
Vom Ersten Bürgermeister Johannes Thusbaß wurden in der Zeit ohne Gemeinderatssitzungen 
seit 29.07.2020 (Sommerpause - sitzungsfreie Zeit), an Stelle des Gemeinderats dringliche 
Anordnungen getroffen und unaufschiebbare Geschäfte besorgt. 
 
Nach Art. 37 Abs. 3 Satz 2 GO wird dem Gemeinderat vom Ersten Bürgermeister Johannes 
Thusbaß hiermit Kenntnis gegeben welche dringlichen Anordnungen getroffen und 
unaufschiebbaren Geschäfte an Stelle des Gemeinderats besorgt wurden: 
 
Neubaugebiet „Prutting, Nördlich der Forststraße“; Erschließungsplanung  
Am 14.08.2020 wurde ein Baugrundgutachtgen (Angebot vom 13.08.2020 in Höhe von 
11.670,76 € brutto), in Absprache mit dem von der Gemeinde Prutting für die 
Erschließungsplanung beauftragten Ingenieurbüro für das Bauwesen Weisser PartG mbB, Bad 
Aibling, über die Dipl.-Geol. F. Ohin-GmbH, Büro für Baugrunderkundung, Achenmühle, 
beauftragt.  
 
Der Gemeinderat wird hierüber in Kenntnis gesetzt. 

Kenntnisnahme 
 
 

6. 
Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung eines bestehenden 
Milchviehstalles in Bamham, Flur Nr. 2679 mit Antrag auf Abweichung 
bezüglich den Abstandsflächen 

 
Am 21.08.2020 erhielt die Gemeinde Prutting einen Antrag auf Baugenehmigung zur 
Erweiterung eines bestehenden Milchviehstalles in Bamham. 
 
Stellungnahme des Bauamtes: 
Das Bauvorhaben auf dem Grundstück Flurnummer 2679 befindet sich im Außenbereich nach 
§ 35 BauGB. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben. Es 
wurde ein Antrag auf Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 vom Art. 6 Abs. 5 bzw. 6 BayBO 
Abstandsflächen und nach Art. 28 BayBO gestellt. Der Flächennutzungsplan weist eine Fläche 
für die Landwirtschaft aus. Das Bauvorhaben befindet sich teilweise im Schutzstreifen 
(Gefährdungsbereich) der 110-KV-Leitung der DB AG. Die Nachbarunterschriften liegen alle 
vor. 
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Die Gemeinde Prutting weist den Bauherrn / Antragssteller auf folgendes hin:  
1. Der gesetzliche Grenzabstand ist einzuhalten. 
2. Innerhalb eines Streifens von 2,00 m Breite (gemessen im rechten Winkel von der 

Grundstücksgrenze ins Grundstück) dürfen entlang der öffentlichen Straßen und Wege, 
Flur Nr. 2735, auf dem Grundstück keine Einfriedungen, Anpflanzungen oder sonstigen 
Sichthindernisse angebracht oder belassen werden, die eine Höhe von 0,80 m über OK der 
Fahrbahndecke der öffentlichen Straße übersteigen, um die Verkehrssicherheit bei der 
Ausfahrt aus dem Baugrundstück zu gewährleisten.  

3. Anfallendes Oberflächenwasser ist ordnungsgemäß zu beseitigen und darf nicht auf 
öffentliche Verkehrsflächen oder benachbarte Grundstücke abgeleitet werden. 

4. Da sich das Bauvorhaben teilweise im Schutzstreifen (Gefährdungsbereich) der 110-KV-
Leitung der DB AG befindet, wird dringend empfohlen der DB AG die Eingabeplanung zur 
Prüfung und Stellungnahme vor dem Bau vorzulegen. 

5. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine positive Beurteilung des Vorhabens durch 
die Gemeinde keine Gewähr für die Zustimmung des Landratsamtes als 
Baugenehmigungsbehörde bietet. Die Stellungnahme der Gemeinde stellt auf den 
derzeitigen Kenntnisstand der Gemeinde ab und kann sich bei neuen tatsächlichen 
Gesichtspunkten ggf. ändern. 

 
Unter Hinweis auf die Bestimmungen der geltenden Satzungen der Gemeinde Prutting ergeht 
folgender 
 
Beschluss: 
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorgenannten Bauantrag wird erteilt. Die Bestimmungen 
der Örtlichen Bauvorschrift für die Gemeinde Prutting vom 10.07.2018 zu beachten und 
einzuhalten. 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Antrag auf Abweichung bezüglich den 
Abstandsflächen wird erteilt. 

15 : 0 
 
 

7. 
Kindergarten Mariä Himmelfahrt Prutting  - Sachstand zum 
Gebäudeistzustand nach einer Besichtigung durch den Bau-, Entwicklungs- 
und Umweltausschuss; Weiteres Vorgehen 

 
Am 28.07.2020 fand durch den Bau-, Entwicklungs- und Umweltausschuss eine Besichtigung 
des Ist-Zustandes des Kindergarten Mariä Himmelfahrt Prutting statt. 
Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß berichtet dem Gemeinderat über das Ergebnis der 
Vor-Ort-Besichtigung. 
Wichtigste Thematik ist der Brandschutz und ein Zukunftskonzept für den Kindergarten (mit evtl. 
künftigem Hort). Am 15.09.2020 findet deshalb zunächst eine Feuerbeschau statt. Mit einem 
Konzept sollte ein neuer Planer (siehe z. B. Neubau Kindergärten in Riedering / Samerberg) 
von der Gemeinde beauftragt werden, der neue kreative Ideen in die Planung mit einbringt. 
Es wird ein neuer Büroraum sowie insgesamt größere und mehr Räumlichkeiten (z. B. 
Schlafraum, Gymnastikraum) benötigt. Zudem besteht erheblicher Renovierungsbedarf. Im 
Gemeinderat wird über einen evtl. Neubau, ggf. auch an anderer Stelle diskutiert. Ggf. wäre 
auch ein abschnittsweiser Neubau möglich. Alternative Nutzungsmöglichkeiten müssen hierzu 
ermittelt werden. 
Aus dem Gemeinderat wird auch vorgeschlagen, mehrere Kindergärten dezentral zu betreiben. 
Gemeinderat Christoph Vorderhuber schlägt dazu vor, zunächst zu eruieren, wie viele Kinder 
aus den einzelnen Ortsteilen kommen. 
Derzeit sind 142 Kindergartenplätze genehmigt. Die maximale Auslastung ist fast erreicht. 



Seite 7 
 

   

Thusbaß 
1. Bürgermeister 

 Klinginger 
Schriftführer/in 

 

Gemeinderat Peter Brunner ist der Meinung, dass als Erstes eine Prioritätenliste aufgestellt 
werden muss. 

Kenntnisnahme 

8. 
Schülerbeförderung - Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Schulbusstreckenabfahrt am 21.07.2020 durch den Geschäftsleiter Georg 
Plankl 

 
Der Geschäftsleiter Georg Plankl berichtet dem Gemeinderat über die am 21.07.2020 
stattgefundene Schulbusstreckenabfahrt mit Polizei, Landratsamt und Verkehrswacht: 
 
Bei folgenden Bushaltestellen ergaben sich Änderungen: 
- Nendlberg: wird verlegt nach Aich 
- Leiten: wird verlegt nach Kalkgrub, Einmündung nach Leiten 
- Wolkering: wird verlegt nach Högeringer Straße / Einmündung Falkenweg 
- Sonnen: wird verlegt im Ort Zustieg an der Einmündung Grillenstraße 
 
Folgende Buspläne wurden für das Schuljahr 2020 / 2021 festgelegt: 
 

 
 
Gemeinderat Schmid aus Nendlberg beschwert sich beim Ersten Bürgermeister Johannes 
Thusbaß und dem Geschäftsleiter Georg Plankl, dass vor Schulbeginn die Eltern nicht 
informiert wurden, dass die Schulbushaltestelle in Nendlberg nach Aich ab dem Schuljahr 2020 
/ 2021 verlegt wurde und nicht mehr angefahren wird. Auch sei nicht bekannt gewesen, auf 
welcher Straßenseite die Kinder auf den Bus warten sollen. Die Nendlberger Kinder warteten 
über eine halbe Stunde vergeblich auf den Bus. Die Gemeinde hat versäumt hier rechtzeitig zu 
informieren. 
Zudem wird bemängelt, dass der Schulweg nicht sicher ist. Es fehlt an einer ausreichenden 
Beleuchtung sowie einem Verkehrszeichen Schulbus / Achtung Kinder.  
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Geschäftsleiter Georg Plankl gibt an, dass bei der Schulbusstreckenabfahrt im Juli 2020, auch 
Herr Schmid anwesend war und die Änderungen selbst mitbekommen hat. Auch von anderen 
Gemeinderäten wird dies bejaht. 
Zudem wurde in der Woche vor dem Schulbeginn von der Gemeinde der neue Schulbusplan 
2020 / 2021 veröffentlicht (Gemeindehomepage, Aushang). Die Schule wurde hierüber 
informiert. 
Im Weiteren weist er darauf hin, dass rein rechtlich gesehen, die Erziehungsberechtigten bis 
zum Einstieg bzw. ab Ausstieg aus dem Schulbus die Aufsichtspflicht für Ihre Kinder haben und 
nicht die Gemeinde hierfür zuständig ist. 

Kenntnisnahme 
 
 

9. 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich 
"Nendlberg" - Teilrücknahme der Genehmigung; Klageerhebung 

 
Am 29.07.2020 erhielt die Gemeinde Prutting folgendes Schreiben des Landratsamtes 
Rosenheim: 
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Der Gemeinderat Prutting nimmt von der Teilrücknahme der Genehmigung für die 17. Änderung 
des Flächennutzungsplans Prutting für den Ortsteil „Nendlberg“ des Landratsamtes Rosenheim 
Kenntnis. Durch den Ersten Bürgermeister und die Verwaltung wurde der Klageweg unter 
Hinzuziehung eines Anwaltes über das Bayerische Verwaltungsgericht in München gegen die 
Teilrücknahme der Genehmigung der vorgenannten Flächennutzungsplanänderung beschritten. 

Kenntnisnahme 
 
 

10. 
27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Gebiet 
"Wolkering, Finkenweg"; Änderungsbeschluss 

 
Änderungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting beschließt die 27. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Prutting im Bereich „Wolkering, Finkenweg“. Der 
Geltungsbereich der Änderung entspricht der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 
„Wolkering, Finkenweg“. Die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im 
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
28 „Wolkering, Finkenweg“, sowie im Regelverfahren nach § 30 Abs. 1 BauGB.  
Mit dem Eigentümer ist ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
(Plankostenerstattungsvertrag) für die Übernahme der anteiligen Planungskosten 
abzuschließen.  
Der Änderungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Die 
Beschlussfassung über die Benennung eines Planers für die Ausführung der erforderlichen 
Planleistungen erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. 

15 : 0 
 
 

11. 
Neubaugebiet "Prutting, Nördlich der Forststraße"; Beschränkte 
Ausschreibung Erschließungsarbeiten; Ergebnis der Submission 

 
Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet "Prutting, Nördlich der Forststraße" wurden 
beschränkt nach VOB/A ausgeschrieben. Es wurden dreizehn Firmen angefragt. Die 
Submission fand am 24.08.2020 statt. Es erfolgten drei Absagen. Fünf Firmen haben ein 
Angebot abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot lag bei 671.597,08 € inkl. 16 % MwSt. 
 
Der Gemeinderat Prutting nimmt vom Ergebnis der Submission Kenntnis. 
Die Vergabe erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. 

Kenntnisnahme 
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12. 
13. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Bad Endorf für das 
Gebiet "Antwort Süd"; Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger 
öffentlicher Belange 

 
Der Markt Bad Endorf hat die 13. Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet „Antwort 
Süd“ im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange der 
Gemeinde Prutting mit Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. 
 
Beschluss: 
Da die Belange der Gemeinde Prutting nicht betroffen sind, wird kein Einwand erhoben. 

15 : 0 
 
 

13. 
Satzung des Marktes Bad Endorf zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 
für das Gebiet "Antwort"; Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger 
öffentlicher Belange 

 
Der Markt Bad Endorf hat die Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 für das 
Gebiet „Antwort“ im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange der Gemeinde Prutting mit Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. 
 
Beschluss: 
Da die Belange der Gemeinde Prutting nicht betroffen sind, wird kein Einwand erhoben. 

15 : 0 
 
 

14. 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 "Söchtenau - Mitte" der Gemeinde 
Söchtenau: Beteiligung der Gemeinde Prutting als Träger öffentlicher Belange 

 
Die Gemeinde Söchtenau hat die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Söchtenau - Mitte“ 
im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange der 
Gemeinde Prutting mit Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. 
 
Beschluss: 
Da die Belange der Gemeinde Prutting nicht betroffen sind, wird kein Einwand erhoben. 

15 : 0 
 
 

15. 

Vollzug der Wassergesetze; Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis für das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser aus dem 
Brunnen Sonnen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2515, sowie auf Ausweisung 
eines Wasserschutzgebietes 

 
Am 18.08.2020 erhielt die Gemeinde Prutting folgende Schreiben des Landratsamtes 
Rosenheim Abteilung Wasserrecht, Wasserwirtschaft: 
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Folgendes Schreiben ging vom Ingenieurbüro Dr. Knorr GmbH ein: 
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Folgende E-Mail von Frau Teresa Pöller (Seenschutzgemeinschaft SHR) erhielt Erster 
Bürgermeister Thusbaß am 07.09.2020: 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting beschließt, das Schreiben des 
Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim vom 31.07.2020 rechtlich von einem Fachanwalt 
überprüfen zu lassen. Für die anwaltliche Vertretung soll der gleiche Anwalt wie in der 
Gemeinde Vogtareuth angefragt werden. 

15 : 0 
 
 

16. 
Gemeindeverwaltung Prutting; Grundsatzbeschluss für die bauliche 
Erweiterung des Rathauses durch einen Anbau 

 
Entwurf des Architekturbüros Josef Sommerer: 
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Erster Bürgermeister Thusbaß teilt dem Gremium mit, dass der Anbau nach einer ersten 
Kostenschätzung brutto ca. 275.000 € kosten würde. 
 
Gemeinderat Schöne stellt folgenden Antrag: 
Es soll eine Machbarkeitsstudie mit Kostenaufstellung für eine bauliche Erweiterung des 
Rathauses in Auftrag gegeben werden. Die Studie soll vom Architekten der 
Gemeindeverwaltung Josef Sommerer, Prutting sowie den Gemeinderäten Mathias Wimmer, 
Peter Brunner und Christoph Vorderhuber ausgearbeitet werden. 
 
Beschluss:  
Dem Antrag von Gemeinderat Schöne wird zugestimmt. 

15 : 0 
 
Ein Grundsatzbeschluss wurde nicht gefasst. 
 
 

17. 
Straßenbeleuchtung; Austausch alter Leuchtmittel durch LEDs - 
Contractingangebot der Bayernwerke 

 
17.1. Bayernwerk - Netzabsatz-Daten / Einspeiser-Daten Strom Prutting  
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Kenntnisnahme 

 
 
17.2 E-Mail vom 08.09.2020: Gemeinderatsstizung 8.9 / TOP 17 Straßenbeleuchtung LED 
 
Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß verliest eine E-Mail eines Wolkeringer Bürgers: 
 
„zu TOP17 
"Straßenbeleuchtung; Austausch alter Leuchtmittel durch LEDs - Contractingangebot der 
Bayernwerke" 
 
hätte ich ein paar persönliche Anmerkungen und würde mich freuen, wenn diese bei den 
anstehenden Entscheidungen mit einfliesen könnten: 
 
-der Austausch ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll, die neue Technik muss 
aber verträglich eingesetzt werden 
 
-aus Umweltschutzgründen sollten auf alle Fälle warmweise LEDs eingesetzt werden und die 
Helligkeit angemessen sein, damit die Natur (Insekten, Vögel,...) nicht zu sehr leidet. Zusätzlich 
wäre wünschenswert, dass die Beleuchtung zeitweise abgeschaltet wird (z.B.: 24 Uhr bis 5 
Uhr). Wenn das nicht möglich ist, könnte man die Beleuchtung wenigstens dimmen 
 
-die Lampen sollten nach unten abstrahlen. 
Meiner Meinung nach sind die Lampen im Amselweg nicht geeignet für die eingesetzten 
Leuchtmittel.  
Obwohl wir deutlich höher wohnen (Meisenweg 3), strahlen insgesesamt drei Lampen (untere 
Lampe bei Tills Garage, mittlere Lampe und obere Lampe in der Kurve) direkt in unser 
Schlafzimmer im ersten Stock (!!!). Ich war diesbezüglich letztes Jahr im Gespräch mit Herrn 
Plankl. Er hat mit dem Bayernwerk gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass das Bayernwerk 
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nicht besonders motiviert war, bzw. sich darauf herausredet, dass sie im Auftrag der Gemeinde 
handeln. Die Gemeinde (Herr Plankl) beruft sich aber verständlicherweise darauf, dass bei 
Bayernwerk die Fachleute sitzen. Ich sehe diese Situation problematisch, da ja das Bayernwerk 
am Stromverbrauch verdient 
 
-im Meisenweg sind noch die alten Lampen mit dem warmen Gelbton im Einsatz. Mir ist klar, 
dass diese keine Zukunft haben, aber der Unterschied zum Amselweg ist dramatisch. Es gibt 
sicher einen sinnvollen Mittelweg. In den Medien wird dieses Thema ja auch intensiv diskutiert 
 
Ich würde mich freuen, wenn meine Anregungen von Interesse sind und bin gespannt auf das 
Ergebnis.“ 

Kenntnisnahme 
 
 
17.3. Umbau aller Brennstellen in der Straßenbeleuchtungsanlage Prutting auf LED? 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinderat stimmt dem Austausch der alten Leuchtmittel auf LED-
Technik zu und bevollmächtigt den Ersten Bürgermeister das Contractingangebot anzunehmen. 
 
Die Abstimmung erfolgt aufgrund kurzfristiger Abwesenheit im Sitzungssaal ohne die Dritte 
Bürgermeisterin Agnes Bucher. 

8 : 6 
 
 

18. Schaukästen - Geschenk von Gewerbeverein Prutting e.V. 

 
Drei von vier Schaukästen wurden an die Gemeinde übergeben. Die Schaukästen müssen nun 
von der Gemeinde unterhalten werden. Es stellt sich nun die Frage nach dem weiteren 
Verwendungszweck. 
 
Schaukasten an der Bushaltestelle an der Staatsstraße „Rosenheimer Straße“ in Höhe der 
Volksbank Raiffeisenbank: 
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Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt entfällt, da die 
Schaukästen nun doch vom Gewerbeverein selbst weiter genutzt werden.  

Kenntnisnahme 
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19. Rechnungsanweisungen 

 
Erstellung eines Brunnenhauses in Sonnen 
Beschluss: 
Die 3. Abschlagsrechnung Nr.: 03360/3 vom 07.08.2020 der Firma Eder Brunnebau in 
Deutschland GmbH über die Erstellung eines Brunnenhauses in Sonnen mit hydraulischer 
Ausrüstung und Rückbau von einer Grundwassermessstelle in Höhe von 61.674,10 € 
wird zur Zahlung angewiesen. 

15 : 0 
 
 

20. Grundstücksverträge 

 
20.1 Ankaufsrecht in Form der Notarurkunde URNr. 1627/2020 vom 29.07.2020 
Der Vertrag in Form der Urkunde „Ankaufsrecht“ vom 29.07.2020, URNr. 1627/2020 wurde vor 
dem Notar Bernd Schmitt, Rosenheim geschlossen.  
 

Die Notarurkunde hat folgenden Inhalt: 
An dem Grundstück Flur Nr. 3573 in Salmering wurde an einer Teilfläche von 800 m² ein 
Ankaufsrecht zur Errichtung eines Wohnhauses mit der Gemeinde Prutting vertraglich 
vereinbart.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Prutting hat vom Inhalt der Urkunde des Notars Bernd Schmitt, Rosenheim, 
vom 29.07.2020, URNr. 1627/2020 Kenntnis genommen und genehmigt diese, ebenso 
vollinhaltlich alle darin enthaltenen Erklärungen und gestellten Anträge. Soweit in der Urkunde 
Vollmachten erteilt sind, werden diese ausdrücklich wiederholt. 

15 : 0 
 
 
20.2 Straßengrundabtretung in Form der Notarurkunde URNr. 1590/2020 vom 23.07.2020 
Der Vertrag in Form der Urkunde „Straßengrundabtretung“ vom 23.07.2020, URNr. 1590/2020 
wurde vor dem Notar Bernd Schmitt, Rosenheim geschlossen.  
 

Die Notarurkunde hat folgenden Inhalt: 
Die Eigentümerin verkauft ein Teilstück des Grundstücks Flur Nr. 1799/35 (ca. 12 m², in 
Sonnen, Verkehrsfläche, Landwirtschaftsfläche) an die Gemeinde Prutting. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Prutting hat vom Inhalt der Urkunde des Notars Bernd Schmitt, Rosenheim, 
vom 23.07.2020, URNr. 1590/2020 Kenntnis genommen und genehmigt diese, ebenso 
vollinhaltlich alle darin enthaltenen Erklärungen und gestellten Anträge. Soweit in der Urkunde 
Vollmachten erteilt sind, werden diese ausdrücklich wiederholt. 

15 : 0 
 
 
20.3 Kaufvertrag in Form der Notarurkunde URNr. 1909/2020 vom 27.08.2020 
Der Vertrag in Form der Urkunde „Kaufvertrag“ vom 27.08.2020, URNr. 1909/2020 wurde vor 
der Notarin Verena Schlittenbauer, Rosenheim geschlossen.  
 

Die Notarurkunde hat folgenden Inhalt: 
Die Eigentümer verkaufen die Flur Nr. 3122/4 Sonnenwald, Landwirtschaftsfläche, zu 1.695 qm 
und die rechtlich vereinigten Grundstücke Flur Nr. 3161/1 Sonnenwald, Verkehrsfläche, zu 
180 m², sowie Flur Nr. 3122, Gebäude- und Freifläche, zu 1.691 m² an die Gemeinde Prutting. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat Prutting hat vom Inhalt der Urkunde der Notarin Verena Schlittenbauer, 
Rosenheim vom 27.08.2020, URNr. 1909/2020 Kenntnis genommen und genehmigt diese, 
ebenso vollinhaltlich alle darin enthaltenen Erklärungen und gestellten Anträge. Soweit in der 
Urkunde Vollmachten erteilt sind, werden diese ausdrücklich wiederholt. 

15 : 0 
 
 

21. Errichtung eines Waldkindergartens 

 
Durch den Gemeinderat Prutting fand am Samstag, den 05.09.2020 eine Besichtigung des 
Kindergartens „Maria Himmelfahrt“ in Riedering, des Waldkindergartens „Die Waldwichtel“ e. V. 
in Riedering und des fast fertiggestellten Kindergartens in der Schwimmbadstraße in Samerberg 
statt. 
 
Programm: 
9 Uhr:             Besichtigung des Kindergartens „Maria Himmelfahrt“ in Riedering, Kirchenweg 

11, begleitet durch den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Riedering, Christoph 
Vodermaier, die Zweite Bürgermeisterin Marianne Loferer, sowie den Dritten 
Bürgermeister Dominikus Summerer 

10:30 Uhr:     Besichtigung des Waldkindergartens „Die Waldwichtel“ e. V. in Riedering, 
Pattingerstr. 1, 83083 Riedering begleitet durch den Ersten Bürgermeister der 
Gemeinde Riedering, Christoph Vodermaier 

ca. 11 Uhr:    Besichtigung des fast fertiggestellten Kindergartens in der Schwimmbadstraße 
(noch keine Hausnummer vergeben!) in Samerberg begleitet durch den Ersten 
Bürgermeister der Gemeinde Samerberg Georg Huber sowie den Architekten 
Herrn Würfel 

ca. 13 Uhr:  Gedankenaustausch und Möglichkeit zum Gespräch beim gemeinsamen 
Mittagessen 

 
Weiteres Vorgehen: 
- Vorstellung des möglichen Betreibers Akademie für Persönlichkeitsentwicklung e. V., Bad 

Endorf, mit Konzept in der nächsten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
- Gesprächstermin mit allen Nachbarn 
- Elternabend 
 
Der Waldkindergarten wird auf einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. Der Antrag auf 
Nutzungsänderung wird von Guggenbichler + Wagenstaller, Rosenheim, hergerichtet. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Prutting stimmt der Errichtung eines Waldkindergartens zu. 

15 : 0 
 
 

22. Bekanntgaben des Ersten Bürgermeisters 

 
22.1. Gemeinde Stephanskirchen Haidholzen Süd-Ost entwickelnnonconform 
Ideenwerkstatt Festzelt der Ideen / Offenes Ideenbüro 
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Erster Bürgermeister Johannes Thusbaß regt einen gemeinsamen Besuch des Gemeinderates 
vor Ort an. Er gibt dem Gemeinderat Bescheid, wann er geplant hat die Ideenwerkstatt zu 
besuchen.  

Kenntnisnahme 
 
 
22.2. Personaleinstellung 
Zum 01.09.2020 wurde ein zweiter Ausbildungsplatz zur Verwaltungsfachangestellten 
Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung 
(VFA-K) in der Gemeinde Prutting geschaffen.  
Die neue Auszubildende ist Nikola Seher aus Stephanskirchen. 

Kenntnisnahme 
 
 
22.3 Wunschbaum 
Erster Bürgermeister Thusbaß macht darauf aufmerksam, dass aus der Aktion „Wunschbaum“ 
von Weihnachten 2019 noch Gelder zur Unterstützung hilfsbedürftiger Pruttinger Bürger zur 
Verfügung stehen würden. Er bittet darum, unter Zusicherung einer vertraulichen Behandlung, 
Personen die eine finanzielle Unterstützung benötigen könnten der Gemeinde zu melden. 

Kenntnisnahme 
 
 
22.4 Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) Oberland in Bad Tölz 
Erster Bürgermeister Thusbaß berichtet dem Gemeinderat von der Möglichkeit der kommunalen 
Verkehrsüberwachung des fließenden und/oder ruhenden Verkehrs in Prutting durch den 
Zweckverband KDZ Oberland. 
Zudem werden als neue Leistung auch Ausschreibungen/Vergabeverfahren angeboten. 

Kenntnisnahme 
 

 
 
Erster Bürgermeister Thusbaß schließt die öffentliche Sitzung um 22:30 Uhr. 
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